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Gemeinde Hergensweiler  

 
Sitzungsvorlage für die öffentliche Gemeinderatssitzung am 26.03.2026 
 
Tagesordnungspunkt   2c 
 
Bearbeiter(in)   Frau Jäger 
 
Aktenzeichen   
 
HHSt  verfügbare Mittel       

  

Neubau der Kindertagesstätte St. Ambrosius (Teilprojekt 3); 
Vergabe des Gewerkes Zimmerer- und Holzbauarbeiten 
 
  
Sachverhalt: 
  
Die Kindertagesstätte St. Ambrosius soll zurückgebaut und durch einen Neubau 
ersetzt werden.  
Hierfür werden derzeit die erforderlichen Bauleistungen ausgeschrieben bzw. 
Angebote eingeholt. 
 
Die Angebote für die notwendige Zimmerer- und Holzbauarbeiten wurden am 
29.01.2026 (Veröffentlichungsdatum) über die Vergabeplattform aumass im Rahmen 
einer öffentlichen EU-weiten Ausschreibung (aufgeteilt in 2 Losen) eingeholt 
(Angebotsfrist: 12.03.2026, 11:00 Uhr). 
 
Eingegangen sind 13 Angebote für sowohl Los 1 (Bereich Zimmerer und Holzbau) 
als auch Los 2 (Fassade). 
 
Die Angebotspreise liegen für Lose 1 und 2 zusammen zwischen 1.384.447,13 € 
netto (= 1.647.492,08 € brutto) und 1.955.068,01 € netto (=2.326.530,93 € brutto).  
 
Der ursprüngliche Schätzwert des Fachplanungsbüros lag bei 1.701.618,70 € netto 
(=2.024.926,25 € brutto).  
 
Die Prüfung der Angebote inkl. Angebotspreise sowie der formellen 
Voraussetzungen (Eignungsprüfung) für die Auftragsvergabe ist noch nicht 
abgeschlossen. 
 
Hinweis: Wenn die Angebotsprüfung bis zur Sitzung abgeschlossen ist, werden die 
Beschlussvorschläge angepasst. 
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Beschlussvorschlag 1:  
 
Der Gemeinderat Hergensweiler beschließt, die Verwaltung zu ermächtigen, den 
Zuschlag für die Bauleistungen „Zimmerer- und Holzbauarbeiten - Los 1“ nach 
Abschluss der erforderlichen Prüfungen an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 
wertbaren Angebot, der nicht ausgeschlossen werden muss, zu vergeben und 
dessen Angebot anzunehmen. 
 
 
Beschlussvorschlag 2:  
 
Der Gemeinderat Hergensweiler beschließt, die Verwaltung zu ermächtigen, den 
Zuschlag für die Bauleistungen „Zimmerer- und Holzbauarbeiten - Los 2“ nach 
Abschluss der erforderlichen Prüfungen an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 
wertbaren Angebot, der nicht ausgeschlossen werden muss, zu vergeben und 
dessen Angebot anzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 


